
01 
Hintere Stütlistrasse

Das Haus an der hinteren Stütlistrasse 4 
kann als Beispiel eines natürlich gewach-
senen Gebäudes herangezogen werden. 
Im Laufe der Zeit ist es Stück für Stück er-
weitert worden und zu seiner heutigen Form 
gelangt. Obwohl es nahezu 40 Meter lang 
ist, bereichert es den Strassenraum und er-
laubt einem das Ablesen seiner Geschichte. 
Im Gegensatz zu Bauten, die in einer ein-
zigen Etappe gebaut werden, wirken ge-
wachsene Bauten kleinteilig und passen gut 
ins Dorfbild. Das neue Baureglement sieht 
jedoch keine Möglichkeiten vor, Bestands-
bauten sinnvoll zu erweitern, ohne alles 
abreissen zu müssen.  - siehe Abbruch & 

Rückbau

02 
Birken im Büntli

Die drei Birken an der Kreuzung Büntli-
strasse / Geisseggstrasse sind zu einem 
seltenen Anblick geworden. Obwohl die 
Baumgruppe den Strassenraum deutlich 
aufwertet, können solche Beispiele kaum 
mehr gefunden werden. Bäume werden 
durch die strengen Vorschriften in Bezug 
auf Strassen- und Grenzabstände stark un-
terbunden. Durch die künftige Entwicklung 
nach Innen, wird es umso wichtiger, neue 
Flächen für Bäume zu ermöglichen. Das 
neue Baureglement sollte dazu die Grund-

SHNLU�ZJOHɈLU��- siehe Baumbestand

03 
Dorfstrasse

Die Tiefgarageneinfahrt an der Dorfstrasse 1 führt 
einem vor Augen, wie viel Fläche eine solche Infra-
struktur benötigt. Besonders in der Kernzone, wo 
das Grün ohnehin schon knapp ist, stellt sich die 
Frage, ob rund 100m2 Fläche pro Tiefgaragenein-
fahrt gut investiert sind. Das Baureglement wäre in 
der Lage, die Unterbringung einer Tiefgaragenein-
fahrt künftig innerhalb eines Gebäudes zu verlan-
gen. So könnten auch in der Kernzone mehr Grün-
ÅpJOLU�HUNLSLN[�^LYKLU�����ZPLOL�.Y�UÅpJOLUaPɈLY

04 
Kirchgasse

Die Gartengestaltung des Ge-
bäudes an der Kirchgasse 3 
sticht sofort heraus. Anstelle 
der typischen Thuja wachsen 
hier verschiedene Blumenarten 
in unterschiedlichsten Farben. 
Dieser Vorgarten kommt nicht 
nur den Passanten zugute, er 
bietet auch den verschiedenen 
Bestäubern Nahrung und Un-
terschlupf. Für die Förderung 
der Biodiversität leisten auch 
kleine Flächen einen grossen 
Beitrag an den Fortbestand be-
drohter Arten. Wichtig ist dabei 
lediglich, dass sie nicht zu oft 
geschnitten werden. - siehe 

.Y�UÅpJOLUaPɈLY

08
Staudenstrasse

Das Haus an der Staudenstrasse 
7a steht auf einer kleinen Par-
zelle, in einem historischen Teil 
von Grabs. Da der Umschwung 
des Hauses begrenzt ist, kann es 
nur wenig Fläche zur Begrünung 
des Quartiers beitragen. Da Bio-
diversität jedoch in erster Linie 
von einer möglichst grossen Viel-
MHS[� WYVÄ[PLY[�� RHUU� KPL� ILNY�U[L�
-HZZHKL�KPL�MLOSLUKL�.Y�UÅpJOL�
teilweise kompensieren. Nebst 
begrünten Fassaden können 
auch Bäume, Gehölze oder in-
tensiv begrünte Dächer einen 
grossen Beitrag leisten. - siehe 

.Y�UÅpJOLUaPɈLY

05 
Wassergasse

Mit der Überbauung an der Wassergasse hat die Gemeinde ein beispielhaftes Projekt im Baurecht realisiert. 
Die Mieten sind vergleichsweise bezahlbar, ohne an Qualität eingebüsst zu haben. Die Wohnungen ermög-
SPJOLU�HS[LYZNLYLJO[LZ�>VOULU�ILP�LPULY�N\[LU�5HO]LYZVYN\UN�\UK�,YZJOSPLZZ\UN�TP[�KLT��ɈLU[SPJOLU�=LY-
kehr. Würde die Gemeinde mehr solcher Projekte realisieren, könnte sie einen Beitrag zum Ausbremsen des 

Bodenpreises leisten.

06
Spitalstrasse 22

Die beiden Mehrfamilienhäuser an der Spitalstrasse 22 leisten einen beträchtlichen Beitrag zum Umwelt-
schutz. Sie sind komplett in lokalem Holz konstruiert und verbrauchen deshalb lediglich einen Bruchteil 
der grauen Energie, welche ein gewöhnlicher Betonbau zur Erstellung benötigen würde. Obwohl das 
Gebäude eine hervorragende Ökobilanz aufweist, sind die Mieten nicht höher als diejenigen von ver-
gleichbaren Neubauten in Grabs. Das Projekt zeigt eindrücklich auf, dass Umweltschutz und Förderung 
lokaler Wertschöpfung kein Luxusgut sein muss. Das Baureglement wäre in der Lage, solche Projekte 

durch Anreize zu fördern, sieht das jedoch nicht vor. - siehe Graue Energie

07
Spitalstrasse 25c - 25e
Das Projekt an der Spital-
strasse führt einem vor 
Augen, wie viel Fläche bei 
dichteren Bebauungen für 
Erschliessung und Infrastruk-
tur benötigt wird. Rund die 
/pSM[L�KLY�.Y\UKZ[�JRZÅpJOL�
wurde dazu versiegelt. Durch 
die höhere Nutzungsdichte 
wird der Boden in Grabs im-
mer knapper und wertvoller, 
weshalb man hinterfragen 
sollte, ob die übrige Fläche 
für Vorplätze und Parkplätze 
genutzt werden sollte, anstatt 
für Grünraum und Erholungs-
ÅpJOLU����ZPLOL�.Y�UÅpJOLU-

aPɈLY

09
Quaderstrasse

Die Häuser an der Quaderstrasse zeigen ein typisches Einfamilienhausquartier und 
verkörpern somit das Wohnideal von 70% der Schweizerinnen und Schweizer. Über 
80% der Gebäude in Grabs sind Einfamilienhäusern, die wie hier an der Quader-
strasse meist mittig auf dem Grundstück stehen. Das neue Baureglement erlaubt 
K\YJO� KHZ�>LNMHSSLU� KLY� (\ZU�[a\UNZaPɈLY� LPUL� KL\[SPJO� KPJO[LYL� )LIH\\UN� KLY�
Grundstücke. In der Folge können auf diesen Parzellen jeweils drei bis fünf Woh-
nungen erstellt werden. Voraussetzung dafür ist der Abriss der bestehenden Bauten 
und damit die Zerstörung des Charakters und der Struktur des Quartiers. Die Mög-
lichkeit über einen Anbau oder eine Erweiterung z.B. ein Mehrgenerationenhaus zu 

bauen, besteht jedoch nicht.  - siehe Abbruch & Rückbau
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Die Mitwirkung zum neuen Bau-
reglement läu! noch bis zum 
15.01.2023. Diese Karte orientiert 
über wichtige Zusammenhänge 
und "emen, die im Vorschlag der 
Gemeinde für das neue Bauregle-
ment noch einbezogen werden 
sollten. Damit du dir selbst ein Bild 
machen kannst, möchten wir dich 
auf einen Spaziergang durch Grabs 
einladen. An den markierten Or-
ten zeigen wir anhand konkreter 
Beispiele die Problematiken und 
ungenutzten Chancen des au#ie-

genden Vorschlags auf.
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Neubauten oder durch die Anpassung 
KLY� 7ÅLNLRVUaLW[L� ]VU� ILZ[LOLUKLU�
Flächen viel bewirken können.

PROBLEM - Wohnraum oder Natur. 
Mit der ‘Verdichtung nach Innen’ wer-
den vermehrt Grünräume durch neue 
Bauten und Erschliessungen verdrängt. 
Das neue Baureglement formuliert nur 
ZLOY� ]HNL�� ^PL� ^LY[]VSSL� .Y�UÅpJOLU�
gesichert werden können, um dieser 
Entwicklung entgegenzutreten. Da viele 
Flächen durch Regulierungen zu Park-
plätzen und Erschliessungen ohnehin 
nicht begrünt werden können oder mit 
Tiefgaragen unterbaut sind, erweist sich 
diese Regelung als zahnlos. Es ist daher 
notwendig, die begrünte Fläche durch 
einen Mindestanteil festzulegen.

§1 LÖSUNGSVORSCHLAG - Mehr 
Grün, mehr Lebensqualität.  Die 
.Y�UÅpJOLUaPɈLY� ZVSS[L� PU� >VOUaVULU�
mindestens 40 %, in den Zonen für öf-
fentliche Bauten und Anlagen 30 %, in 
den restlichen Zonen min. 20 % betra-
gen. Diese Werte schränken weder die 
Ausnützung ein, noch wird den Leuten 
vorgeschrieben, wie sie ihre Gärten zu 
gestalten haben.

§2 LÖSUNGSVORSCHLAG - Die 
Bauern machen es vor. Ähnlich der 
Regelung in der Landwirtschaft sollten 
im Siedlungsraum mindestens 20 % der 
.Y�UÅpJOL�HSZ��RVSVNPZJOL�(\ZNSLPJOZ-
ÅpJOLU� NLZ[HS[L[� ^LYKLU�� (SZ� �RVSVNP-
ZJOL�(\ZNSLPJOZÅpJOLU�NLS[LU�^LY[]VSSL�
.Y�UÅpJOLU� ^PL� )S\TLU^PLZLU�� >HZ-
ZLYÅpJOLU�� 9\KLYHSÅpJOLU�� .LO�SaL��
Bäume etc.

lich zurückgegangen. Am besten lässt 
sich dieser Rückgang in Grabs am Bei-
spiel der schwindenden Obstbäume der 
letzten 50 Jahren beobachten. Fast alle 
Bäume sind gefällt worden, wobei viele 
davon einem Gebäude weichen muss-
ten. Es gilt diesen vergangenen und 
HR[\LSSLU� ,PUNYPɈLU� PU� KPL� 3HUKZJOHM[�
durch eine Kompensation entgegenzu-
wirken. Die für die Gemeinde Grabs sehr 
charakteristische sowie ökologisch und 
klimatisch wichtige Baumsubstanz soll 
weitestgehend erhalten und mit neuen 
Massnahmen zusätzlich gefördert wer-
den. Bäume sind wichtige CO2 Spei-
cher, haben eine kühlende Funktion, ver-
bessern die Luftqualität und bilden einen 
wichtigen Lebensraum für Tiere. Die 
Erhöhung der Anzahl Bäume im Sied-
S\UNZYH\T� Z[LSS[L� KPL� LɈLR[P]Z[L� 4HZZ-
nahme dar, um dessen Biodiversität zu 
fördern (FONTANA et al. 2011).
 
PROBLEM – Die Chance auf eine 
Symbiose? Der Lebensraum der Bäu-
me schwindet durch die ‘Siedlungsent-
wicklung nach Innen’ und den erhöhten 
ökonomischen Druck auf die Parzellen. 
Bäume müssen zudem strengere Grenz-
abstände einhalten als unterirdische 
)H\[LU�� ^HZ� KLYLU� 7ÅHUa\UN� ^LNLU�
mangelnder Erdüberdeckung oftmals 
weiter erschwert. Wenn durch das neue 
Baureglement die Gebäude näher zu-
sammenrücken, steht der Baum zu nahe 
am Haus und wird gefällt. Die Gemein-
de Grabs sieht für Bauten einen Stras-
senabstand zu Gemeindestrassen von 
3 m vor und einen Grenzabstand von 
5 m bzw. 8 m vor. Für Bäume gilt ein 
Grenz- und Strassenabstand von 2.5 m, 
es bleibt 0.5 m Lebensraum übrig, was 
KL�MHJ[V�KHZ�7ÅHUaLU�\UK�:JO�[aLU�]VU�
neuen und bestehenden Bäumen ver-
unmöglicht.

§1 LÖSUNGSVORSCHLAG - Mehr 
Möglichkeiten für Eigentümer.  Der 
Strassenabstand für Bäume gegenüber 
Gemeindestrassen wird aufgehoben. 
Den Grundeigentümern wird dadurch 
ermöglicht, vermehrt Bäume auf ihrem 
.Y\UKZ[�JR� a\� WÅHUaLU�� VOUL� ,PU-
schränkung in der Bebauung. Nebenbei 
WYVÄ[PLY[�KHZ�+VYMIPSK�\UK�KHZ�4PRYVRSP-
TH� ]VU� KLU� UL\� NLWÅHUa[LU� )p\TLU��
(Diese Regel wurde in anderen Gemein-
den schon umgesetzt.) 

§2 LÖSUNGSVORSCHLAG - Platz-
sparender Hochwasserschutz.  Pro 
���� T�� 7HYaLSSLUÅpJOL� PZ[� TPUKLZ[LUZ�
ein kronenbildender Baum gemäss 
7ÅHUaLUSPZ[L�KLY�.LTLPUKL�a\�WÅHUaLU�
und zu unterhalten. Alternativ kann der 
Grundeigentümer für jeden fehlenden 
Baum eine Ersatzabgabe an die Ge-
meinde leisten, welche an deren Stelle 
die Aufgabe anderenorts übernimmt.

ABBRUCH & RÜCKBAU
HINTERGRUND - Warum auf Aufzo-
nung Abbruch folgt.  Die Schweizer 
Bauwirtschaft produziert 75 Millionen 
Tonnen Abfall pro Jahr und macht da-
mit 84 Prozent des gesamten Schweizer 
Mülls aus. Dies hat zur Folge, dass im-
mer längere Transportwege für die Ab-
fallentsorgung entstehen und mehr De-
ponien in die Landschaft gebaut werden 
müssen. Im Umgang mit dem Bestand 
braucht es dringend ein Umdenken – in 
Bezug auf die wertvollen Ressourcen 
und die Art und Weise, womit wir bau-
en.“
Der Lebenszyklus eines Bauwerks be-
stimmt in der Regel, ob es ökonomisch 
Sinn macht, ein Gebäude zu sanieren, 

es abzureissen und neu zu bauen. Eine 
immer grössere Rolle spielt aber auch 
die mögliche Ausnützung, da sie über 
KLU� LYaPLSIHYLU�7YVÄ[� LU[ZJOLPKL[��+HYM�
man durch eine Aufzonung plötzlich 
TLOY�>VOUÅpJOL�H\M�LPULT�.Y\UKZ[�JR�
YLHSPZPLYLU�� ^LYKLU� )H\[LU� Op\ÄN� ]VY�
dem eigentlichen Ende ihres Lebenszy-
klus durch einen Neubau ersetzt, um die 
Rendite zu erhöhen. Unter Betrachtung 
des Energieaufwands und der Emissio-
nen über den gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes (Herstellung, Betrieb, 
Rückbau) sind Sanierungen im Vergleich 
zu Abriss und Neubau fast ausnahms-
los zu bevorzugen. Die verlorene graue 
Energie und das emittierte CO2 bei 
einem Abriss kann durch einen Neubau 
nicht kompensiert werden.

PROBLEM - Kein Spielraum für Haus-
besitzer. Wer von der Mehrausnützung 
KLZ� UL\LU� )H\NLZL[aLZ� WYVÄ[PLYLU�
möchte, hat meistens einen sehr kleinen 
Spielraum. Grenzabstände und Stras-
senabstände führen dazu, dass die Er-
weiterung allseitig des Gebäudes verteilt 
werden muss und somit ein sinnvolles 
Anbauen verunmöglicht. Die Folge ist 
meistens Abriss und Neubau. Dieser 
ist nicht nur kostspieliger und umwelt-
schädlicher als ein Umbau, sondern 
verändert auch die Quartierstruktur. Es 
braucht daher mehr Spielraum im Um-
gang mit dem Bestand, um die Attrak-
tivität für Sanierungen, Umbauten und 
Erweiterungen zu erhöhen. Das Baureg-
lement soll zwischen Neubau und Um-
bau unterscheiden und dadurch jedem 
Eigentümer erlauben, vom neuen Bau-
YLNSLTLU[� a\� WYVÄ[PLYLU�� PUKLT� LY� ZV-
^VOS�RVZ[LULɉaPLU[�HSZ�H\JO��RVSVNPZJO�
bauen kann.

§1 LÖSUNGSVORSCHLAG - Eigen-
]LYHU[^VY[\UN� ZJOHɈ[� (IOPSML�  Der 
Grenzabstand darf bei Bestandserwei-
terungen unterschritten werden und ein-
seitig bis an die Parzellengrenze reichen. 
So könnten Einfamilienhausbesitzer mit 
deutlich tieferen Kosten auf ihrer Parzelle 
die neu erlaubte Ausnützung erreichen, 
ohne bestehende Bauten abreissen zu 
müssen. Ebenso kann der Charakter 
und die Kleinteiligkeit des Quartiers er-
halten werden.

§2 LÖSUNGSVORSCHLAG - Tiefe 
Kosten, mehr Charakter.  Anbauen an 
bestehende Gebäude scheitert oftmals 
an der maximalen Gebäudelänge oder 
Gebäudebreite. Um das Weiterbauen 
am Bestand zu fördern sollte in entspre-
chenden Gebieten die Gebäudelänge 
und -breite unter dem Vorbehalt der Be-
standserweiterung erhöht werden. So 
werden Fehlanreize gestoppt, die zu un-
nötigen Abbrüchen führen.

GRÜNFLÄCHENZIFFER
HINTERGRUND - Wieso Vielfalt ent-
scheidend ist.  Der Zustand der Bio-
diversität in der Schweiz ist bedenklich. 
Im europäischen Vergleich schneidet 
die Schweiz schlecht ab. Die Hälfte der 
Lebensräume und ein Drittel der Arten 
sind bedroht. (Bafu) Naturnah gestal-
[L[L� .Y�UÅpJOLU� PU� :PLKS\UNZNLIPL[LU�
leisten einen grossen Anteil an den Er-
halt und die Förderung der Biodiversität 
und wirken sich zudem nachweislich 
WVZP[P]� H\M� KHZ�>VOSILÄUKLU�KLY�4LU-
schen aus. Wichtig ist dabei die Sensi-
IPSPZPLY\UN�]VU�WYP]H[LU�\UK��ɈLU[SPJOLU�
Grundeigentümern, welche bei der Neu-
NLZ[HS[\UN� ]VU� <TNLI\UNZÅpJOLU� ILP�

VIER VORSCHLÄGE 
FÜR EIN BAUREGLE-
MENT MIT ZUKUNFT 

GRAUE
ENERGIE
HINTERGRUND - Warum neu 
nicht immer besser ist. Graue 
Energie steht für die gesamte Men-
ge nicht erneuerbarer Primärenergie 
die benötigt wird, um ein Bauwerk 
zu erstellen. Dazu gehören alle 
:JOYP[[L�� ]VT� 9VOZ[VɈHIIH\� �ILY�
die Herstellung, Verarbeitung und 
Entsorgung, inklusive der dazu not-
wendigen Transporte und Hilfsmit-
tel. Durch steigende Anforderungen 
an die Gebäudehülle und Heizung 
konnte die Betriebsenergie über 
die letzten Jahrzehnte kontinuier-
lich gesenkt werden. Je tiefer die 
Betriebsenergie sinkt, desto stärker 
fällt die Energie für die Erstellung ins 
Gewicht (graue Energie). Je mehr 
graue Energie sich hinter einem Pro-
dukt verbirgt, umso grösser ist die 
Umweltbelastung, denn die graue 
Energie verursacht einen grossen 
Anteil an den schädlichen Treib-
hausgasen wie CO2.
 
PROBLEM - EULYNPLLɉaPLU[LZ�
Bauen ist unkompliziert. In der 
heutigen Baugesetzgebung wird 
das Thema der grauen Energie 
komplett vernachlässigt.  Man wird 
weder dafür belohnt, graue Ener-
gie zu reduzieren, noch wird man 
dafür bestraft, graue Energie zu 
verschwenden. Aufgrund der Nicht-

Einberechnung der grauen Energie in die 
Energiebilanz, kann dabei ein verzerrtes 
Bild entstehen. Energetisch vorbildliche 
Neubauten emittieren heute deutlich 
mehr Treibhausgase bei der Erstellung 
und Entsorgung als ein energetisch sa-
niertes Gebäude im Betrieb emittieren 
kann. Dieser Diskrepanz zwischen Er-
stellung und Betrieb soll neu Rechnung 
getragen werden und durch ein Anreiz-
modell entgegengewirkt werden. 

§1 LÖSUNGSVORSCHLAG - Ein Min-
KLZ[THZZ� HU�,ULYNPLLɉaPLUa�   Neu-
bauten und Umbauten haben die Richt-
werte für Erstellung und Betrieb gemäss 
:0(� ,ɉaPLUaWMHK� ,ULYNPL� �4LYRISH[[�
SIA 2040) einzuhalten. Die Gemeinde 
gewährt Bauten, die im Baustandard 
^LZLU[SPJO��ILY�KPL�:0(�,ULYNPLLɉaPLUa-
vorgaben hinausgehen, einen Ausnüt-
zungsbonus von 10 %. Die Einhaltung 
dieser Vorschriften ist heute mit minima-
lem Aufwand zu bewerkstelligen.

§2 LÖSUNGSVORSCHLAG - Wert-
schöpfung im Rückbau.  Bei der Bau-
eingabe muss ein sogenannter Mate-
rialnachweis – vergleichbar mit dem 
Energienachweis – eingereicht werden. 
,Y� aLPN[� H\M�� ^LSJOL� :[VɈL� ^V� ]LYIH\[�
ZPUK�\UK�^LSJOL�4HZZUHOTLU�NL[YVɈLU�
werden, um die Trenn- und Wiederver-
^LUKIHYRLP[� KLY� )H\Z[VɈL� a\� LYO�OLU��
+HTP[� SPLZZLU� ZPJO� ]LYTLOY[� )H\Z[VɈL�
ohne energieintensive Aufbereitung wie-
derverwenden und es entsteht weniger 
Abfall.

BAUMBESTAND
HINTERGRUND - Warum der Baum 
unterschätzt wird. Die Biodiversität ist 
in den letzten Jahrzehnten kontinuier-

E I N B A U
R E G L E
M E N T F
Ü R A L L E

 
hallo@allencrippa.com

www.einbaureg lementfüra l le .ch

In Grabs schwinden die Grün#ä-
chen, die Bäume in den Quartie-
ren fallen Neubauten zum Opfer 
und gute Bausubstanz wird abge-
rissen. Es braucht dringend einen 
Wandel, wie wir bauen und welche 
Regeln dafür gelten. Im aktuellen 
Vorschlag für das Baureglement 
werden wichtige "emen nur un-
zulänglich behandelt oder sie sind 
für eine Umsetzung in der Praxis 
zu schwach formuliert. Für ein zu-
kun!sfähiges Baureglement soll-
ten die links aufgelisteten "emen 

zwingend mit ein#iessen.

Vier Vorschläge für ein Bau-
reglement mit Zukunft


